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6" Zu Bearbeitung disses Blattes sind folgende
Personen bestimmt:

Ein Srenograph des Senats.
Ein Stenograph des grossen Raths.
Ein suppleirender Stenograph.
Ein Redakteur für die Gegenstände der Regies

Hmg, und die ins und ausländischen Neuigkeiten.
Die nöthigen Kopisten.
Ein Direktor des ökonomischen Theils der Unters

»ehmung und die hiezu erfoderlichen Secretäre.
Ein Faktor.
Die zur Ausrüstung mud Versendung nöthigen

Arbeiter.
7) Jede der obersten Gewalten wählt die zunächst

unter ihr siehenden Stenographen und Redakteur; der
Redakteur der Regierung tst zugleich Redakteur k-n L!>W',

Der Finznzministcr ernennt den Direktor und die unter
demselben stehenden Personen. Die Copiste» werden
von dem lì < !I Lilvi bestellt.

8) Der Direktor legt dem Finanzminister alle Mos
nate seine Rechnung vor.

y) Obgenaunte Personen erhalten folgende Bes
soldnug

Dêr tkellaaisur en tilliet iK» I.oui«<I'or.
Die beiden Stenographen, jedem 150.
Der suppleirende Stenograph 120.
Der Direktor 1Z0.
Die Copistcn und Sekretärs werden nach Vers

hältniß ihrer Arbeiten bezahlt. Der Ike-lneien i- en cädel
bestimmt ihre Besoldung unter Aufsicht des Finanzmis
niftcrs. Der Direktor bestimmt unter der gleichen
Aufsicht diejenige der unter ihm stehenden Personen.

10) Das Direktorin'.» wird eingeladen, mit einem
Buchdrucker einen Traktat für den Druck dieses Blats
tes schließen zu lassen, der den gcsezgebendm Nachen
zur Genehmigung sorgelegt werden solle.

11) Die Mitglieder der beiden Rathe und alle
übrigen öffentlichen höhern Autoritäten werden cinges
laben auf dieses Blatt z a 'abonniern.

12) Wenn der Debit disses Blatts einigen Ges
wmnst abwirft, so soll die Halste desselben unter den
Direktor und die beiden Stenographen zu gleichem
Theil vertheilt werden.

< I ^

V 0 llzîeht! ttô 6 direk to V i l! m.
des Obergeuerch'S der fränkischen

Arme? in Helvetic», voni 2-.Brumaire,
(l>. Noveu'.bcr) 179h.

Der Oberzenera! vernimmt täglich mit dem lebs
haftesten Mißfallen die Verbrechen und Räubereien,
die auf den Strafen durch einzelne Manner oder
dprch solche ausgeübt werden, welche aus Nachlassigs
keil der Distziere .oder .derjenigen, die den Nachtrab

komuìandà'îîi, auf dem Marsch ihrer Asrps znrê
bleiben.

Um endlich diesen Gewaltthätigkeiten Einhalt zu
thun, welche auf nichts w'niger abzweeken, als die
Entehrung des französischen Namens und den Haß
eines Volkes zu erregen, welches, als mit uns vcö?

bindet, in allen Rüksichteu unsere Freundschaft und
Achtung verdient, hat der Obergeneral das helvetische
Direktorium eingeladen, in jeder Stadt oder Dorf,
worin sich kein? französische Truppen befinden, eine
Wache zu errichten, und derselben anzubefehlen, allen
einzelnen Unteroffiziers und Soldaten ihre Gewehre
und Säbel abzunehmen, die sie haben könnten. Diese
Wache wird fernes gehalten seyn, häufige Patrouillen
zu machen, und für die Sicherheit der Straffen zu
wachen und alle diejenigen gefangen zu nehmen, weis
ehe sich die mindeste Beschädigung erlauben würden;
sie kann in jedem nöthigen Fall, bei dem Kommans
danken der Correspondenz zn Pferd »der jeden ander»
Truppen Hülfe fodern.

Die Kommandanten derselben sollen unker Strafe
der Absetzung gehalten seyn, ihr Hand zu bieten.

In Folge dessen wird jedem Chef eines Korps,
welcher Art es seye, befohlen, jedem Mann der in den

Spital geht, seine Flinke, Musguette oder Säbel zu-
rûkzubchàm, die ttebcrgabe dieser Waffen soll auf
dem Eintrittsbillet angezeigt werden, diejenigen, wel-
che die Spitaldirektoren bereits in Händen haben, soft
len sie denen Plazkommandanren ihres Orts überlie-
fern, welche dieselben an diejenigen Korps zurüksendm
werden, denen sie zugehören.

Indem der Obergeneral an die Ausübung des

Befehls erinnert, den er wegen der Marsche gegeben

hat, sezt er noch folgende Verfügungen hinzu:
Jedesmal, wenn eine Truppe, sey es eine Halb-

brigade, Bataillon, Compagnie oder irgeird ein Des
taschement aas dein Marsch ist, sollen die Offiziers
und Unteroffiziers gehalten seyn, jede-m der, aus weft
cher Ursache es seye, aus dem Glied trittst, die Waft
feu zurükzubehalteu; überdies soll ei» Corporal oder

Wachtmeister mit ihnen zurükbleiben und Sorge tras

gen, day sie schleunigst wieder eintreten.
Die Kommaudant.n des Nachtrabs sotten all«

diejenigen aus den Wirthshäusern oder Weinschenken

herausgehen machen, welche sich darin befinde« mäch-

ten, und sie werden für alle Verbrechen persönlich

verantwortlich seyn, welche nach ihrem Weggehe»

begangen werden könnten.
Jeder, der zn einem Korps oder zum Gesolge der

Armee gehört und überwiesen ist, mit Gewalt mehr

non seinem Wirth gefodert zu haben, als das Gest!

ihm erlaubt, soll wie ein Dieb sngefthen und als em

solcher behandelt werden.
Der Obergeneral ladet alle ehrkebende M'luar-

Personen ein, mit ihm alle Mittel anzuwenden, um

dergleichen, die Ehre des ftanzosiichen Namens zchan-
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Sende» Verbrechen vorzubeugen, rmd sie zu bestrafen^ oder Mtewssizkere mit Gewehren oder Säbeln antres-
er weiß, daß sie immer von so feigen als verderbten sen sollten, so sollen sie ihnen dieselben zufolge des
Menschen begangen werden, und daß man selbige mitlReglements, das in dem Befehl an die französische
Recht: — Die Helden der Weinschenken oder Armee vom 21. Brumaire
die Gpitalkaufer ohne Ursache nennen kann.

Die Anfuhrer von Korps und jedweder Offizier,
sind persönlich verantwortlich für die genaueste Voll-
Ziehung des gegenwärtigen Befehls, weicher zehen
a.age nacheinander vor jeder Compagnie abgelesen
werden soll.

Da der Obcrgeneral nicht gewohnt ist, Befehle
zu ertheilen, ohne vorher reiflich darüber nachgedacht
zu haben, benachrichtiget er die Anfuhrer der Korps,
daß er selbst auf die pünktlichste Ausführung des
Gegenwartigen Acht haben werde.

Der General en Chef,
Unterschrieben: Schau en bürg.

Das Vollzichtmgsdirektorium der einen und
untheilbaren helvetischen Republik.

Da es dem Volk eine beträchtliche Erleichterung
zu verschaffen wünscht,, wenn es den Uebeln vorbeugt,
zu welchen die ynachtsamkeit, auf die von ihren Korps
getrennt marschierenden Soldaten/ leicht Anlaß geben
könnte.

In Folge des ihm vom Qbergeneral der ftanzöst-
schen Armee in Helvetien gemachten Vorschlags; —
«nd auf den Bericht seines Kriegsministers

Beschließt was folget:
1. Die Regierungsstatthalter, hauptfächlich der-

zcnigen Kantone, durch welche die Strasse geht, auf
der die französischen Truppen marschiren, sollen in
jeder Stadt'oder Dorf eine Wache organisiren, welche
je nach der Nothwendigkeit der Umstände vermehrt
werden könne.

2. Sie soll gewöhnlich aus sechs Mann in jeder
Gemeinde bestehen und alle 24 Stunden durch sechs
andere abgelöst werden.

z. Sie soll mit Gewehren und Bajonetten bemaff-
net und jeder Mann mit 6 scharfen. Patronen verse-
hen seyn.

(11. Wintermonat) enihal-
ten ist, abnehmen.

8. Diese Waffen sollen bei demNationalag«rt abge-
legt werden, um sie dem Untcrstatchalter oder Statt-
Halter und durch diese dem ftanz fischen Plazkomman-
danken des nächsten Orts einzuhandigen.

y. Wenn solche Zurükgebliebene, den auf ihrer
schriftlichen Marschroute bezeichneten Weg,, ordentlich
gehen, so sollen sie sie denselben fortsetzen lassen, w»
aber nicht, sie von Patrouille zu Patrouillen bis zum
nächsten französischen Posten zurnkfuhren.

10. Sie sollen genau den Namen und die Num-
mer des Korps anmerken, zu welchem sie gehören.

11. Wenn solche Zurükgebliebene in Haussen mar-
schirm wurden, die zahlreicher wären als die Patrouille,
so sollen sie dieselben passiren lassen, aber solche Ver,
fdgungen -treffen, damit sie in der nächsten Gemeinde,
die stark genug ist ihren allfalligen Widerstand zu über-
winden, entwaffnet werden.

12. Die Anfuhrer der Patrouillen werden nicht
vergessen, daß der französische General sie begwaltigt,
m jodem Fall die Hülfe der Corresponden; zu Pferd,
oder jeder andern Truppen zu fodern, deren Komman-
danken unter Strafe der Absetzung schuldig sind, ihnen
hulfteiche Hand zu leisten.

13. Es soll eine ausführliche Consigne verfertigt,
in jeder Wachkstube angeschlagen, und jeder antreten-
den Patrouille vorgelesen werden.

14. Die Statthalter sollen die Abwechslung dieses
Dienstes so einzurichttn trachten, daß die Gemeinden
sich selbigen gegenseitig erleichtern.

iZ. Die Statthalter sollen d:e besoud rn Rapporte
von diesen Patrouillen erhalten, welche sie sodann in
einen allgemeinen Rapport vereinigen und regelmässig
oem Kriegsminister einsenden sollen.

i?. Gegenwartiger Beschluß, sammt dem Befehl
des Obergenerals vom 21. Brumaire (11. Wmterm
sollen in beiden Sprachen gedrutt und in Men Ge-
meinden der Republik angeschlagen werden.

17. Der Kriegsminister iff mit der Vollziehung
4. Sie sollen eine Uniform tragen, wenn sie eine Hessen beauftraget,

haben. Also beschlossen in Luzern, am zwölften Winter,

^
5- Sie sollen nochwendiger Weise durch einen ^ett, des Jahrs Eintausend, Siebenhundert, acht

Unteroffizier kommandirt werden, der die französische ,,.^
Sprache versteht; und sollte sich kein solcher in einerss
Gemeinde befinden, so soll einer aus einer andern b,. 8.) Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
Gemeinde dazu genommen werden

6. Sie sollen häufige Patrouillen ans den grossen

S nassen und zwar weit genug machen, um eine Kette
zu bilden, die von einer Gemeinde zur andern reiche;
sie sollen jeden, er sey Schweizer oder Fremder, der
Unruhe stiften oder Schaden anrichten wurde, anhalten.

2. Wenn sie einzeln reisende französische Soldaten

Unterzeichnet: Laharpe.
Im Namen des Direktoriums der Gen. Sec.

- Unterzeichner: Mousson.
Zu drucken und zu publizieren anbefohlen

Der Minister der Justiz und Polizei,
Fr: Bern. Meyer.


	Vollziehungsdirektorium

